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RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 49 /2005
Betreff: Elternunterricht in der Grund- und Mittelschule
Sehr geehrte Schulführungskräfte, 

Den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ist es freigestellt, selbst für den Unterricht ihrer schulpflichtigen Kinder zu sorgen. In gegebenem Fall muss Seitens der Erziehungsberechtigten nachgewiesen werden, dass sie dazu fähig sind entweder selbst den Unterricht zu erteilen, oder dass sie wirtschaftlich in der Lage sind, einen Privatunterricht zu finanzieren. (Siehe dazu Art. 111, Absatz 2 des Legislativdekretes 297/1994; Legislativdekret Nr. 76/2005)

Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, die Schülerinnen und Schüler zum vorgesehenen Termin in eine öffentliche Schule einzuschreiben. Bis zum selben Termin können die Erziehungsberechtigten der Schule schriftlich mitteilen, selbst für den Unterricht der Schülerinnen und Schüler sorgen zu wollen. Daraufhin verfügt die zuständige Schulführungskraft die Befreiung vom öffentlichen Unterricht, hat aber weiterhin die Aufsichtspflicht. 
Neu: Im Falle, dass die Schülerinnen und Schüler eine nicht anerkannte Privatschule besuchen, liegt es im Ermessen des Schulamtsleiters, aus organisatorischen Gründen eine Schule festzulegen, in die alle Schülerinnen und Schüler der betreffenden Privatschule eingeschrieben werden müssen. Der zuständigen Schulführungskraft wird damit auch die Aufsichtspflicht über diese Schülerinnen und Schüler übertragen. Nähere Details werden in einer Mitteilung des Schulamtsleiters bekannt gegeben. 
Die Mitteilung der Erziehungsberechtigten selber für den Unterricht zu sorgen muss jährlich erneuert werden. Nach Überprüfung der eingereichten Unterlagen verfügt die Schulführungskraft die Befreiung von der öffentlichen Schule.  In der Mitteilung müssen die Erziehungsberechtigten erklären, ob Selbstunterricht gegeben wird oder ob eine Privatperson/Privatschule (mit genauer Bezeichnung und Adresse) beauftragt wird. Die Schülerinnen und Schüler werden nicht im Klassenbuch geführt, scheinen jedoch in der Schülerkartei (Popcorn) mit einem eigenen Hinweis auf. Die Erziehungsberechtigten dürfen nicht an den Wahlen der Schulgremien teilnehmen

Bildungsrecht/Bildungspflicht – Eignungsprüfungen

Bildungsrecht/Bildungspflicht besteht für jene Kinder, welche bis zum 31. August des beginnenden Schuljahres das sechste Lebensjahr vollenden. Kinder, die bis zum 30. April des laufenden Schuljahres das sechste Lebensjahr vollenden, können in die erste Klasse der Grundschule eingeschrieben werden (siehe Gesetz Nr. 53/2003, Beschlüsse der Landesregierung zu den Einschreibungen und die Prüfungsordnung). 
Eignungsprüfungen sind für alle Klassen möglich, sofern die Schülerin bzw. der Schüler das entsprechende Alter aufweist. (s. Mindestalter in der Tabelle). Mit der Anmeldung muss der Schulführungskraft von den Erziehungsberechtigten ein Prüfungsprogramm vorgelegt werden. Zwecks Feststellung der Gewährleistung von Bildungsrecht/Bildungspflicht kann ein Schüler bzw. eine Schülerin zur Eignungsprüfung verpflichtet werden. Die Anträge um Zulassung müssen bis 15. April gestellt werden.
Tabelle


	Mindest-

alter (1)
	Normales 

Alter (2)
	

	1. Klasse Grundschule
	6
	7

	2. Klasse Grundschule
	7
	8

	3. Klasse Grundschule
	8
	9

	4. Klasse Grundschule
	9
	10

	5. Klasse Grundschule
	10
	11

	1. Klasse Mittelschule
	11
	12

	2. Klasse Mittelschule
	12
	13


(1)
In der Grundschule muss dieses Alter bis zum 31.08., in der Mittelschule hingegen bereits bis zum 30.04. erreicht werden. Beispiel: Wer im Schuljahr 2005/06 die Eignungsprüfung über die 1. Klasse Grundschule ablegen will, muss bis zum 31.08.2006 das 6. Lebensjahr vollendet haben. 

(2)
Im Normalfall legt beispielsweise die Eignungsprüfung über die 1. Klasse Grundschule ab, wer nach dem 31.08.2005 das 7. Lebensjahr vollendet.
Aufsicht über die Erfüllung der Bildungspflicht

Für die Erfüllung des Bildungsrechts/der Bildungspflicht sind gemäß Artikel 5 des Legislativdekretes Nr. 76/2005 die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler verantwortlich. Dies bedeutet, dass sie selbst für eine altergemäße Lernentwicklung und die Erreichung der in der öffentlichen Schule geltenden Mindeststandards sorgen müssen. Außerdem haben sie die Verpflichtung, die formale Einschreibung in eine öffentliche Schule vorzunehmen und den von der Schule festgelegten Auflagen nachzukommen. Den Schulführungskräften kommt hingegen die Aufsicht über die Erfüllung des Bildungsrechts/der Bildungspflicht zu.
Die Überprüfung erfolgt auf folgende Weise:

· Den zuständigen Schulführungskräften müssen Lernpläne vorgelegt werden, die den vorgegebenen Bildungsprofilen der betreffenden Schulstufen entsprechen. Erfolgt die Beschulung der Schülerinnen und Schüler nicht direkt durch die Eltern, können andere dazu ermächtigt werden. Am Ende eines jeden Schuljahres sind weiters Lernentwicklungsberichte und aussagekräftige Dokumente (u. a. Schülerarbeiten) vorzulegen.

Die Abgabe der Lernpläne erfolgt in der Regel innerhalb November, jene des Zwischenberichtes innerhalb Jänner, des Schlussberichtes innerhalb Mitte Juni.

· Die Schulführungskraft muss seitens der Erziehungsberechtigten bzw. der Privatschulen die Möglichkeit erhalten, die Schülerinnen und Schüler am Unterrichtsort zu besuchen oder ein Gespräch am Sitz der öffentlichen Schule zu führen.
· Durch eine Prüfung am Ende der 3. und 5. Klasse Grundschule und der 2. Klasse Mittelschule wird ermittelt, ob die Schülerinnen und Schüler die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten in der Fach, Sozial- und Selbstkompetenz aufweisen. Form, Ort und genauer Inhalt der Prüfung wird von der Schulführungskraft in Absprache mit den Eltern bzw. der Elternschule festgelegt. 

· Die Schülerinnen und Schüler legen in dem Schuljahr, in welchem sie das 15. Lebensjahr vollenden, die Abschlussprüfung der Mittelschule ab.
Negatives Ergebnis der Überprüfung der Bildungspflicht

Ein negatives Ergebnis liegt vor:
· Wenn von den Erziehungsberechtigten trotz Aufforderung durch die Schulführungskraft keine oder sehr mangelhafte Unterlagen vorgelegt werden;
· Wenn die Schülerinnen bzw. Schüler nicht zu der von der Schulführungskraft festgelegten Prüfung erscheinen;
· Wenn bei den Schulbesuchen bzw. den Prüfungen schwerwiegende Abweichungen von den Mindeststandards bzw. von normalen altersgemäßen Lernentwicklungen festgestellt werden. 
Bei einem negativen Ergebnis der Überprüfung der Bildungspflicht nehmen die Schulführungskräfte Verbindung mit den Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler auf, um mit ihnen den Sachverhalt zu erörtern und sie gegebenenfalls aufzufordern, die öffentliche Schule (in der Regel jene des Wohnortes) zu besuchen. Kommen die Erziehungsberechtigten dieser Aufforderung nicht nach, teilt die Schulführungskraft dies dem Bürgermeister der Wohnsitzgemeinde, den Behörden des Jugendgerichtes und zur Kenntnis dem Schulamt mit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter

N b. Das Rundschreiben Nr. 157 vom 09.08.1988 ist aufgehoben
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